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Folgendes vereinbart:

§ 1

Zwischen den Tarifvertragsparteien besteht für die Dauer dieses Tarifvertrages 
eine absolute Friedenspflicht.

§ 2

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 01. Januar 2009 in Kraft.

(2) Er kann erstmalig zum 31. Dezember 2014 gekündigt werden. Falls er nicht  
 gekündigt wird, gilt er jeweils für fünf Jahre weiter. Die Kündigungsfrist be- 
 trägt jeweils sechs Monate zum Jahresschluss. Mit der Kündigung sind zu- 
 gleich alle sonstigen zwischen den Tarifvertragsparteien geschlossenen  
 Vereinbarungen ohne Rücksicht auf die in ihnen vereinbarten Fristen aufgelöst. 

Protokollnotiz zu § 2 (2)
Im Falle einer Kündigung verpflichten sich die Tarifvertragsparteien, im Geiste des Grund-
lagentarifvertrages einzutreten mit dem Ziel, neue Vereinbarungen abzuschließen.

vom 1. Oktober 2008

Zwischen

dem St. Nicolaiheim e. V.
Mehlbydiek 23, 24376 Kappeln 
vertreten durch den Geschäftsführer – einerseits – 

und 

der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
Landesbezirk Nord, Hüxstraße 1–9, 23552 Lübeck
vertreten durch die Landesbezirksleitung – andererseits –

wird im Bewusstsein der Besonderheit des Dienstes im St. Nicolaiheim, der vom 
Leitbild der Einrichtung bestimmt ist und auf dem humanistisch, christlichen 
Menschenbild der evangelischen Kirche in Deutschland beruht,

in der Erkenntnis, dass die Regelung der Arbeitsverhältnisse zwischen dem  
St. Nicolaiheim e. V.  als Anstellungsträger und seinen Arbeitnehmerinnen und  
Arbeitnehmern zur Wahrnehmung der Fürsorgepflicht rechtsverbindlicher Ord-
nung bedarf,
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Tarifvertrag zur Regelung der  
Grundlagen einer Tarifpartnerschaft1.
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Der Haustarifvertrag St. Nicolaiheim e.V. vom 01. Oktober 2008, zuletzt 
geändert durch den Änderungstarifvertrag Nr. 8 vom 07. November 2022,

zwischen

dem St. Nicolaiheim e. V.
Mehlbydiek 23, 24376 Kappeln 
vertreten durch den Geschäftsführer                                            - einerseits -

und

der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
Hüxstraße 1–9, 23552 Lübeck
vertreten durch die Landesbezirksleitung Nord                       - andererseits -

wird auf der Basis des Tarifvertrages zur Regelung der Grundlagen einer Tarifpart-
nerschaft wie folgt geändert:

§ 1 Allgemeiner Geltungsbereich

(1) Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen, die in einem Arbeitsverhältnis  
 zum St. Nicolaiheim e. V. stehen.

(2) Die in diesem Tarifvertrag verwendete Bezeichnung Arbeitnehmerin umfasst  
 weibliche und männliche Arbeitnehmer. Anstellungsträger im Sinne dieses  
 Tarifvertrages ist der Arbeitgeber im arbeitsrechtlichen Sinne.

(3) Dieser Tarifvertrag ersetzt die einzelarbeitsvertraglichen Vereinbarungen und  
 Bedingungen zum KAT / NEK.

§ 2  Ausnahme vom Geltungsbereich
 Dieser Tarifvertrag gilt nicht für:

a) Arbeitnehmerinnen, die für Arbeiten auf der Grundlage des SGB II, SGB III,  
 SGB IX und SGB XII gefördert oder danach beschäftigt werden,

b) Personen, die für einen fest umgrenzten Zeitraum ausschließlich oder über- 
 wiegend zum Zwecke ihrer Vor- oder Ausbildung beschäftigt werden, insbe- 
 sondere Auszubildende, Volontäre und Praktikanten,

c) Personen, die überwiegend zu ihrer Erziehung, aus therapeutischen oder  
 karitativen Gründen beschäftigt werden,

d) Arbeitnehmerinnen, die ein über die höchste Entgeltgruppe dieses Tarif- 
 vertrages hinausgehendes Entgelt erhalten,

e) Arbeitnehmerinnen gem. § 4 MVG, die zur Dienststellenleitung gehören und  
 gegenüber der Mitarbeitervertretung benannt worden sind,

f) Arbeitnehmerinnen im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV (kurzfristig Beschäf- 
 tigte).

§ 3  Rechte und Pflichten

(1) Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, es sei denn,  
 dass im Arbeitsvertrag auf eine Probezeit verzichtet, eine kürzere Probezeit  
 vereinbart worden ist oder im unmittelbaren Anschluss an ein erfolgreich  
 abgeschlossenes Ausbildungsverhältnis ein Arbeitsvertrag abgeschlossen  
 wird. 

(2) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen.
 
 Mehrere Arbeitsverträge mit demselben Anstellungsträger dürfen nur be- 
 gründet werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem  
 unmittelbaren Zusammenhang stehen. Andernfalls gelten sie als ein Arbeits- 
 verhältnis.

 Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. Eine  
 Nebenabrede kann gesondert gekündigt werden, soweit dies durch den  
 Tarifvertrag vorgesehen oder einzelvertraglich vereinbart worden ist.

Haustarifvertrag 
St. Nicolaiheim e. V. (HTV Nico)1.
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(3) Die Arbeitnehmerin hat sich so zu verhalten, wie es von Arbeitnehmerinnen  
 entsprechend des Leitbildes des St. Nicolaiheimes und des Verhaltenskodex  
 erwartet wird.

 Die Arbeitnehmerin soll Mitglied der Nordkirche sein. Im Übrigen gilt das  
 Kirchengesetz über privatrechtliche berufliche Mitarbeit in der NEK vom  
 10. Februar 2006 in der jeweils gültigen Fassung.

 Sie hat auf Verlangen des Anstellungsträgers ihre kirchliche Zugehörigkeit  
 nachzuweisen. Ein Kirchenaustritt oder Übertritt zu einer anderen Religions- 
 gemeinschaft ist unverzüglich anzuzeigen.

(4) Die Arbeitnehmerin ist auf Anordnung des Anstellungsträgers zur Leistung  
 von Bereitschaftsdienst, Überstunden und Rufbereitschaft verpflichtet.

(5) Die Arbeitnehmerin hat jede Nebentätigkeit gegen Entgelt dem Anstellungs- 
 träger anzuzeigen. Bei Vollbeschäftigung ist diese Nebentätigkeit geneh- 
 migungspflichtig. Das Gleiche gilt, wenn die Summe der Arbeitszeit aus  
 mehreren Teilzeitbeschäftigungen die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit  
 überschreitet.

(6) Der Anstellungsträger ist anlässlich der Einstellung und bei gegebener Ver- 
 anlassung berechtigt, die Arbeitnehmerin durch den Betriebsarzt oder einen  
 vom Anstellungsträger bestimmten Arzt dahingehend untersuchen zu lassen, 
 ob sie zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage  
 ist. Der Untersuchungsauftrag und das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung  
 ist der Arbeitnehmerin bekannt zu geben.

 Die Kosten dieser Untersuchung, sowie die empfohlenen Schutzimpfungen  
 des Betriebsarztes trägt der Anstellungsträger. 

(7) Die Arbeitnehmerin kann aus dienstlichen Gründen im Bereich des Anstel- 
 lungsträgers versetzt und umgesetzt werden. Dies kann auch für einen Teil  
 der Arbeitszeit erfolgen. Die Arbeitnehmerin ist vorher zu hören. Zeiten des  
 Wechsels zwischen den einzelnen Einsatzorten sind Arbeitszeiten.
 
(8) Die Arbeitnehmerin darf Belohnungen oder Geschenke, die über € 20,00  
 wert sind, in Bezug auf ihre dienstliche Tätigkeit nur mit Zustimmung des  
 Anstellungsträgers annehmen.

(9) Die Arbeitnehmerin ist verpflichtet, dem Anstellungsträger die Arbeitsunfä- 
 higkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dauert  

 die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat die Arbeitnehmerin  
 eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit so 
 wie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem darauffolgenden  
 Arbeitstag vorzulegen bzw. den Anstellungsträger darüber zu informieren,  
 dass der behandelnde Arzt eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbeschei- 
 nigung (eAU) an die Krankenkasse übermittelt hat. Dies gilt auch über das  
 Ende des Entgeltzeitraums hinaus. Der Anstellungsträger ist berechtig, in  
 begründeten Einzelfällen die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung bzw. die  
 Übermittlung einer eAU durch den behandelnden Arzt an die Krankenkasse  
 früher zu verlangen. Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz.

(10) Die Arbeitnehmerin hat ein Recht auf Einsicht in ihre vollständige Personal- 
 akte. Sie kann das Recht auf Einsicht auch durch eine hierzu schriftlich  
 Bevollmächtigte ausüben. Die Vollmacht ist zur Personalakte zu nehmen. Die  
 Arbeitnehmerin kann Auszüge oder Kopien aus ihrer Personalakte erhalten.

 Die Arbeitnehmerin muss über Beschwerden und Behauptungen tatsäch- 
 licher Art, die für sie ungünstig sind oder ihr nachteilig werden können, vor  
 Aufnahme in die Personalakte gehört werden. Ihre Äußerung ist zur Perso- 
 nalakte zu nehmen.

(11) Die Arbeitnehmerin hat auf Verlangen des Anstellungsträgers alle dienst- 
 lichen Unterlagen und Gegenstände herauszugeben.

§ 4  Schweigepflicht

Die Arbeitnehmerin hat über alle vertraulichen dienstlichen Angelegenheiten und 
Vorgänge, die ihr im Rahmen der Tätigkeit zur Kenntnis gelangt sind, auch nach 
dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis, Verschwiegenheit zu bewahren.
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§ 5  Arbeitszeit

(1) Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen durchschnitt- 
 lich 38,5 Stunden wöchentlich. Für die Berechnung des Durchschnitts der  
 regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum von bis zu 52 Wo- 
 chen zu Grunde zu legen. Die regelmäßige Arbeitszeit verteilt sich grundsätz- 
 lich auf 5 Tage in der Woche. Aus notwendigen dienstlichen Gründen kann  
 davon abgewichen werden.

(2) Soweit es die betrieblichen Verhältnisse zulassen, wird die Arbeitnehmerin  
 am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung des Entgelts von  
 der Arbeit freigestellt. Kann die Freistellung nach Satz 1 aus betrieblichen  
 Gründen nicht erfolgen, ist ein entsprechender Freizeitausgleich zu gewähren. 

(3) Für die Arbeitnehmerin, die an gesetzlichen Feiertagen wegen des Dienst- 
 planes frei hat, vermindert sich die regelmäßige Arbeitszeit, soweit der Feier- 
 tag auf einen Werktag fällt, um die dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden.

(4) Die Arbeitnehmerin ist im Rahmen begründeter betrieblicher Notwendig- 
 keiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit verpflichtet.

Sonntagsarbeit ist die Arbeit an Sonntagen zwischen 00.00 Uhr und  
24.00 Uhr.

Feiertagsarbeit ist die Arbeit an gesetzlichen Feiertagen zwischen 00.00 Uhr 
und 24.00 Uhr sowie am 24.12. und 31.12. zwischen 14.00 Uhr und  
24.00 Uhr.

Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr.

Der Arbeitnehmerin sollen innerhalb von zwei Wochen vier arbeitsfreie Tage 
gewährt werden. Bei Sonn- und Feiertagsarbeit sollten im Monat zwei Sonn-
tage arbeitsfrei sein, es sei denn, es stehen betriebliche Erfordernisse entgegen. 

(5) Die Arbeitszeit beginnt und endet an der Arbeitsstelle. Dies ist das Gebäude  
 in dem sich der Arbeitsplatz bzw. Umkleideraum befindet oder die Arbeits- 
 leistung zu erbringen ist. Wegezeiten zwischen den Arbeitsstellen sind  
 Arbeitszeiten.

(6) Die Woche beginnt am Montag 00.00 Uhr und endet am Sonntag 24.00 Uhr.  
 Alle Wochentage gelten als mögliche Arbeitstage.

§ 6  Arbeitszeitkonto

(1) Abweichend von § 5 Abs. 1 werden für Arbeitnehmerinnen im Schichtdienst  
 Arbeitszeitkonten abgeschlossen und vom Anstellungsträger geführt.

(2) Für Arbeitnehmerinnen, die nicht im Schichtdienst tätig sind, können über  
 Dienstvereinbarungen Arbeitszeitkonten geschlossen werden.

(3) In das Arbeitszeitkonto wird zu Beginn des Kalenderjahres die arbeitsvertrag- 
 liche Jahres-Soll-Arbeitszeit eingestellt.

 Die arbeitsvertragliche Jahres-Soll-Arbeitszeit beträgt für die vollzeitbeschäf- 
 tigte Arbeitnehmerin 2008 Stunden im Jahr.
 
 Für die Arbeitnehmerin, die nicht das ganze Jahr beschäftigt ist, wird die  
 Jahres-Soll-Arbeitszeit pro Kalendertag mit 1/365 entsprechend anteilig  
 ermittelt. Diese Regelung gilt auch für die Elternzeit, Sonderurlaub, unbe- 
 zahlter Urlaub, die Erkrankung eines Kindes (krank) und ähnliche Fälle.

(4) Die Jahres-Soll-Arbeitszeit wird im Rahmen der regulären Dienstplangestal- 
 tung bzw. der betriebsüblich festgelegten Arbeitszeit abgearbeitet. 

 An Feiertagen erfolgt ein Abbau entsprechend der im Dienstplan oder  
 betriebsüblich festgelegten Arbeitszeit.

 An Arbeitsunfähigkeitstagen erfolgt ein Abbau in den ersten sieben Kalender- 
 tagen entsprechend der im Dienstplan festgelegten Arbeitszeit, darüber  
 hinaus mit der durchschnittlichen täglichen Arbeitszeit. 

 An Urlaubstagen erfolgt ein Abbau mit der durchschnittlichen täglichen  
 Arbeitszeit.

 Die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit ergibt sich aus der vertraglich ver- 
 einbarten Wochenarbeitszeit geteilt durch die Anzahl der Wochenarbeitstage.

(5) Das Arbeitszeitkonto soll am Ende des Kalenderjahres ausgeglichen sein  
 (Ausgleichszeitraum). Ist dies nicht der Fall, erfolgt ein Übertrag von maximal  
 40 Plus- oder Minusstunden. Darüber hinaus gehende Plusstunden werden  
 generell ausgezahlt, darüber hinaus gehende Minusstunden verfallen. Ab- 
 weichende Regelungen zu den Plusstunden können in Einzelvereinbarungen  
 zum Zeitsparkonto geregelt werden.
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 lichkeiten:
 a)  Auszahlung der Plusstunden
 b)  Übertrag der Plusstunden in das Zeitsparkonto

(6) Plusstunden sind die über die Jahres-Soll-Arbeitszeit hinaus entstandenen  
 Arbeitsstunden. Minusstunden sind die auf Grund dienstplanmäßiger Ge- 
 staltung entstehende Stundendifferenz zwischen Jahres-Soll- und Jahres-Ist- 
 Arbeitszeit.

(7) Auf Wunsch der Arbeitnehmerinnen mit Arbeitszeitkonto kann ein Zeitspar- 
 konto angelegt werden. 

(8) Wenn es keine Dienstvereinbarung über die Einrichtung von Arbeitszeit- 
 konten gibt, kann im Rahmen der Einzelvereinbarung ein langfristiges Zeit- 
 sparmodell in Analogie zum Zeitsparkonto nach § 7 vereinbart werden.

§ 7  Zeitsparkonto

Die Anlage eines Zeitsparkontos erfolgt im Rahmen einer Einzelvereinbarung 
zwischen Arbeitnehmerin und Anstellungsträger. Hierin kann eine Anspararbeits-
zeit vereinbart werden, die über die tarifliche oder Jahres-Soll-Arbeitszeit hinaus- 
gehen kann. Die Anspararbeitszeit wird ebenfalls in das Arbeitszeitkonto gemäß 
§ 6 Abs. 3 Unterabs. 1 eingestellt.

In dieser Vereinbarung müssen der geplante Stundenaufbau, die geplante Ver-
wendung sowie der geplante Freistellungszeitraum geregelt sein.

§ 8  Ausgleich der Zeitkonten

(1) Die Inanspruchnahme der Zeitkonten erfolgt analog den Grundsätzen der  
 allgemeinen Urlaubsgewährung. Bewilligter Jahresurlaub hat Vorrang.

(2) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses sind die Zeitkonten bis zum Austritt  
 auszugleichen.
 
 Weist das Arbeitszeitkonto einen negativen Saldo aus und wird das Arbeits- 
 verhältnis fristlos gekündigt, so sind die nicht geleisteten Arbeitsstunden  
 höchstens mit den ausstehenden Entgelten zu verrechnen.

(3) Stirbt die Arbeitnehmerin, wird ein vorhandenes Zeitguthaben an die An- 
 spruchsberechtigten ausgezahlt.

(4) Die Buchung der Stunden auf dem Arbeitszeitkonto erfolgt monatlich und  
 wird im Folgemonat ausgewiesen. Es müssen die insgesamt abzuarbeitenden  
 Jahresarbeitsstunden und die bereits geleisteten Arbeitszeitstunden als auch  
 der daraus resultierende fiktive Saldo, die anrechenbaren Zeiten sowie der  
 Stand des Zeitsparkontos zu ersehen sein.

§ 9  Teilzeitbeschäftigung

(1) Mit der vollbeschäftigten Arbeitnehmerin ist auf ihren schriftlichen Antrag  
 eine geringere als die tarifliche Arbeitszeit zu vereinbaren, wenn betriebliche  
 Belange nicht entgegenstehen.

(2) In dringenden Fällen kann für die teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmerin Mehr- 
 arbeit im Umfang von 5% der arbeitsvertraglichen Arbeitszeit, täglich je- 
 doch höchstens zwei Stunden, über die dienstplanmäßige bzw. betriebs- 
 übliche Arbeitszeit hinaus angeordnet werden.

(3) Ist mit einer früher vollbeschäftigten Arbeitnehmerin auf ihren Wunsch eine  
 nicht befristete Teilzeitbeschäftigung vereinbart worden, ist die Arbeitneh- 
 merin bei späterer Besetzung eines Vollzeitarbeitsplatzes bei gleicher  
 Eignung im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten bevorzugt zu berück- 
 sichtigen.

§ 10 Sonderformen der Arbeit

(1) Überstunden sind die auf Anordnung geleisteten Arbeitsstunden, die über  
 die im Rahmen der arbeitsvertraglich geschuldeten Arbeitszeit dienstplan- 
 mäßig bzw. betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen.

 Ist für die Arbeitnehmerin ein Arbeitszeitkonto eingerichtet, sind Überstun- 
 den die auf Anordnung geleisteten Arbeitsstunden, die über die jährlich  
 arbeitsvertraglich geschuldete Soll-Arbeitszeit der Arbeitnehmerin (§ 6 Abs. 3 
 Unterabs. 3) hinausgehen.

 Wird eine höhere als die tarifliche Arbeitszeit vereinbart, gelten die über diese 
 Grenze hinaus im Sinne des Satz 1 geleisteten Arbeitsstunden als Überstunden. 
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(2) Überstunden sind auf dringende Fälle zu beschränken und möglichst gleich- 
 mäßig auf die Arbeitnehmerinnen zu verteilen. Hierbei soll insbesondere auf  
 familiäre Betreuungsverpflichtungen Rücksicht genommen werden.

(3) Schichtdienst im Sinne dieses Tarifvertrages sind wechselnde Arbeitsschichten.

(4) Hat die Arbeitnehmerin die Aufsichts- und Betreuungsfunktion anlässlich von  
 mehrtägigen Freizeiten, wird an den Tagen der Durchführung die Arbeitszeit  
 bis zu 11 Stunden täglich berücksichtigt.

(5) Bei Dienstreisen wird für die dienstliche Inanspruchnahme am auswärtigen  
 Geschäftsort und für die Hin- und Rückreise zum und vom Geschäftsort ein- 
 schließlich der erforderlichen Wartezeiten für jeden Tag einschließlich der  
 Reisetage mindestens die dienstplanmäßige bzw. betriebsübliche Arbeitszeit  
 berücksichtigt, höchstens jedoch bis zu 11 Stunden.

(6) Bei Fortbildungen werden je Arbeitstag die dienstplan- bzw. betriebsüblichen  
 Arbeitszeiten berücksichtigt, höchstens jedoch bis zu 7,7 Stunden.

§ 11 Rufbereitschaft / Bereitschaftsdienst

(1) Rufbereitschaft ist die Verpflichtung der Arbeitnehmerin, auf Anordnung 
 des Anstellungsträgers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit auf Abruf  
 die Arbeit aufzunehmen. Die Aufnahme der Arbeit soll innerhalb der nor- 
 malen Wegezeiten der Arbeitnehmerin zur Arbeitsstelle erfolgen. Der An- 
 stellungsträger darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß  
 lediglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt.

(2) Die Zeit der Rufbereitschaft wird mit 12,5 v.H. als Arbeitszeit gewertet und  
 mit einem pauschalen Entgelt von € 25,00 pro errechneter Stunde Rufbe- 
 reitschaftsäquivalent vergütet (Zeit der Rufbereitschaft x 12,5% x € 25,00  
 Rufbereitschaftsentgelt). Rufbereitschaft darf höchstens für 15 Dienste im  
 Monat angeordnet werden. Für die Arbeitnehmerin, die bis zu 50 % der  
 tariflichen Arbeitszeit nach § 5 Abs. 1 vereinbart hat, dürfen maximal acht  
 Dienste im Monat angeordnet werden.

 Für die anfallende Arbeit einschließlich etwaiger Wegezeiten wird ein  
 entsprechender Freizeitausgleich gewährt.

(3) Bereitschaftsdienst ist die Verpflichtung der Arbeitnehmerin auch außerhalb  
 der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Anstellungsträger festgelegten 
 Stelle innerhalb des Betriebes sich aufzuhalten, um ihre Arbeitstätigkeit auf- 
 nehmen zu können, falls dies erforderlich sein sollte. Bereitschaftsdienst  
 kommt nur in Betracht, wenn erfahrungsgemäß Arbeit anfällt, die Zeit ohne  
 Arbeit aber überwiegt. Bereitschaftsdienst kann nur in Verbindung (vor, nach  
 und dazwischen) mit Arbeitszeit, die mit 100 % als Arbeitszeit gewertet  
 wird, angeordnet werden.

 Bereitschaftsdienst wird zur Feststellung des Entgelts mit 25 % als Arbeitszeit  
 bewertet. Bereitschaftsdienst darf höchstens für 10 Dienste im Monat an- 
 geordnet werden. Diese Zahl darf ausnahmsweise um drei Dienste über- 
 schritten werden, wenn die Erledigung der Aufgaben nicht sichergestellt  
 wäre.

(4) Abweichend von den §§ 3,5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann im Rahmen des § 7  
 Abs. 1 Ziffer 1 ArbZG die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeit- 
 gesetzes über zehn Stunden hinaus verlängert werden, wenn mindestens  
 die 10 Stunden überschreitende Zeit im Rahmen von Bereitschaftsdienst  
 geleistet wird, wobei Arbeitszeit und Bereitschaftsdienst zusammenhängend  
 24 Stunden nicht überschreiten dürfen; die gesetzlich vorgeschriebenen  
 Pausen verlängern diesen Zeitraum nicht.

 In den vorgenannten Fällen wird die Höchstarbeitszeit im Durchschnitt des  
 Kalenderjahres berechnet.

§ 12 Kinderzulage 

(1) Die Arbeitnehmerin erhält pro Kind eine Zulage in Höhe von € 100,00 im  
 Monat. Als Nachweis ist der Eintrag der Kinderfreibeträge auf den elektro- 
 nischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen maßgebend. Für jedes Kind wird die  
 Kinderzulage nur einmal fällig. 

 Protokollnotiz: Bei der Arbeitnehmerin, die nach LSTK 5 abgerechnet wird, wird die Aus- 
 zahlung der Kinderzulage durch den Nachweis der Kinderfreibeträge der Lohnsteuerab- 
 zugsmerkale des Ehegatten ausgelöst. Als Nachweis gilt ein Auszug aus den ELSTAM Daten. 

(2) Für die Höhe der Zulage bei Teilzeitbeschäftigten gilt § 15 Abs. 9.
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§ 13 Zeitzuschläge

(1) Jede Arbeitnehmerin erhält neben ihrem Entgelt (§ 15) Zeitzuschläge. 
 Sie betragen je Stunde:

 a) für Überstunden __________________________________________  20 v.H.,
 b) für Arbeit an Sonntagen ___________________________________  50 v.H.,
 c) für Arbeit an Feiertagen (gem. § 5 Abs.4) 
  auch wenn sie auf einen Sonntag fallen _____________________  50 v.H.,
 d) für Nachtarbeit (22.00 bis 06.00 Uhr) _______________________   € 2,00.

(2) Beim Zusammentreffen der Zeitzuschläge nach Absatz 1 Buchstaben b und c  
 wird der Zeitzuschlag nach c gezahlt. 

 Für die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit  
 und für die Zeit der Rufbereitschaft werden Zeitzuschläge nicht gezahlt. Für  
 die Zeit der innerhalb der Rufbereitschaft tatsächlich geleisteten Arbeit, ein- 
 schließlich einer etwaigen Wegezeit, werden Zeitzuschläge nach Absatz 1  
 Buchstabe b bis d gezahlt. Die Unterabsätze 1 und 2 bleiben unberührt.

(3) Die Zeitzuschläge einschließlich des Stundenentgelts nach Absatz 1 Buch- 
 stabe a können durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag pauschaliert werden.

§ 14 Schicht- und Pflegedienstzulage

(1) Die Arbeitnehmerin, die ständig Schichtdienst zu leisten hat, erhält eine  
 Schichtdienstzulage von € 150,00 im Monat.

(2) Ab 01. April 2022 erhält die Arbeitnehmerin, die ständig im außerordent- 
 lichen und / oder besonderen Hilfebedarf für Erwachsene tätig ist, eine  
 Pflegezulage von € 100,00 im Monat.

(3) Für die Höhe der Zulage bei Teilzeitbeschäftigten gilt § 15 Abs. 9.

Protokollnotiz: Gemeint ist heute die Arbeitnehmerin im klassischen Schwerbehindertenbereich für Er-
wachsene. (Wohnstätte m.b.H., Wohnstätte mit a.o.H). Durch zukünftige Änderungen des BTHG und 
deren Auswirkungen auf die Wohnstättenstruktur muss für die Zukunft der Anspruch ggf. neu definiert 
und beschrieben werden.

§ 15 Entgeltgrundlagen 

(1) Die Eingruppierung der Arbeitnehmerin richtet sich nach den Tätigkeitsmerk- 
 malen der Entgeltordnung (Anlage 1). Die Arbeitnehmerin erhält Entgelt  
 nach der Entgeltgruppe der Entgelttabelle (Anlage 2), in der sie eingruppiert ist. 

(2) Die Entgelte werden nach der Eingruppierung und der Beschäftigungszeit  
 (§ 22) bemessen. Sie werden für den Kalendermonat (Entgeltzeitraum) be- 
 rechnet. Der Entgeltzeitraum beginnt am Ersten des Monats 00.00 Uhr und  
 endet am Monatsletzten um 24.00 Uhr.

Die Entgelte in den verschiedenen Entgeltstufen sind in der Anlage 2 zu diesem 
Tarifvertrag festgelegt. Die Entgelte richten sich nach folgenden Stufen:

Beginn des Beschäftigungsverhältnisses ____________________ 1. Entgeltstufe,
nach Vollendung von   2 Jahren Beschäftigungszeit __________ 2. Entgeltstufe,
nach Vollendung von   4 Jahren Beschäftigungszeit __________ 3. Entgeltstufe,
nach Vollendung von   6 Jahren Beschäftigungszeit __________ 4.  Entgeltstufe,
nach Vollendung von   8 Jahren Beschäftigungszeit __________ 5.  Entgeltstufe,
nach Vollendung von 10 Jahren Beschäftigungszeit __________ 6.  Entgeltstufe,
nach Vollendung von 12 Jahren Beschäftigungszeit __________ 7.  Entgeltstufe,
nach Vollendung von 14 Jahren Beschäftigungszeit __________ 8. Entgeltstufe,
nach Vollendung von 16 Jahren Beschäftigungszeit __________  9. Entgeltstufe,
nach Vollendung von 20 Jahren Beschäftigungszeit _________ 10.  Entgeltstufe.

(3) Durch nachgewiesene einschlägige Berufserfahrung mit der Qualifikation  
 und in der Tätigkeit, die die Entgeltgruppe voraussetzt, in die die Arbeit- 
 nehmerin eingruppiert ist, werden für die Feststellung der Entgeltstufe bis zu  
 6 Jahren Berufserfahrung auch bei anderen Arbeitgebern als Erfahrungszeit  
 auf die Beschäftigungszeit der Entgeltordnung angerechnet.
 Protokollnotiz: alle Arbeitgeber umfasst auch St. Nicolaiheim e. V.

(4) Der Anspruch auf das Entgelt der nächst höheren Entgeltstufe entsteht  
 jeweils mit Beginn des Monats, in dem die Beschäftigungszeit der höheren  
 Entgeltstufe vollendet ist. 

(5) Zeiten, in denen das Beschäftigungsverhältnis ruht (z.B. Elternzeit), bleiben  
 bei der Festlegung der Entgeltstufen unberücksichtigt. 

(6) Die Monatsentgelte sind am 15. Werktag eines jeden Monats (Zahltag) für  
 den laufenden Monat fällig. Die Zahlung ist auf ein von der Arbeitnehmerin  
 eingerichtetes Girokonto im Inland vorzunehmen.
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(7) Besteht der Anspruch nicht für den vollen Kalendermonat, wird das Entgelt  
 anteilig für den Anspruchszeitraum gezahlt. Der auf einen Kalendertag ent- 
 fallende Anteil beträgt 1/30,42 des Monatsentgelts. Für den Fall des Todes  
 der Arbeitnehmerin wird abweichend von Absatz 5 Satz 1 das Monatsentgelt  
 am Todestag fällig. Im Falle des Todes wird aus diesem Anlass das Monatsent- 
 gelt nicht gekürzt. 

(8) Für die Zuschlagsberechnung wird der auf eine Stunde entfallende Anteil auf  
 1/167,33  des Monatsentgelts festgelegt.

(9) Die nicht vollbeschäftigte Arbeitnehmerin erhält von dem Entgelt, das für die  
 entsprechend vollbeschäftigte Arbeitnehmerin festgelegt ist, den Teil, der  
 dem Maß der mit ihr vereinbarten Arbeitszeit entspricht.

(10) Wird der Arbeitnehmerin vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen,  
 die den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer Entgeltgruppe ent- 
 spricht, und hat sie die Tätigkeit mindestens einen Monat ausgeübt, erhält  
 sie für den Kalendermonat, in dem sie mit der ihr übertragenen Tätigkeit be- 
 gonnen hat, und für jeden folgenden vollen Kalendermonat dieser Tätigkeit  
 eine persönliche Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen der  
 Stufe ihrer Entgeltgruppe und derselben Stufe der Entgeltgruppe der höher- 
 wertigen Tätigkeit. 

(11) Der Arbeitnehmerin ist eine Abrechnung auszuhändigen, aus der die Beträge,  
 aus denen sich das Entgelt zusammensetzt, hervorgehen. 

§ 16 Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit

(1) Wird die Arbeitnehmerin durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an  
 ihrer Arbeitsleistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhält  
 sie ihr Monatsentgelt nach Maßgabe des Absatzes 2.

Als Arbeitsunfähigkeit im Sinne des Unterabsatzes 1 gilt auch die Arbeits-
verhinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder 
Rehabilitation, die ein Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, Kran-
kenversicherung oder Unfallversicherung, eine Verwaltungsbehörde der 
Kriegsopferversorgung oder ein sonstiger Sozialleistungsträger bewilligt hat 
und die in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilita-
tion stationär durchgeführt wird. Bei der Arbeitnehmerin, die nicht Mitglied 
einer gesetzlichen Krankenkasse oder nicht in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung versichert ist, gilt Satz 1 dieses Unterabsatzes entsprechend, wenn 

eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation ärztlich 
verordnet worden ist und stationär in einer Einrichtung der medizinischen 
Vorsorge oder Rehabilitation oder einer vergleichbaren Einrichtung durch-
geführt wird.

Der Anspruch nach Unterabsatz 1 entsteht nach vierwöchiger ununterbro-
chener Dauer des Arbeitsverhältnisses.

(2) Die Arbeitnehmerin erhält bis zur Dauer von sechs Wochen Krankenbezüge 
 in Höhe des Urlaubsentgeltes nach §19 Abs. 3.

Wird die Arbeitnehmerin infolge derselben Krankheit (Absatz 1) erneut  
arbeitsunfähig, hat sie wegen der erneuten Arbeitsunfähigkeit Anspruch auf 
Entgelt nach Unterabsatz 1 für einen weiteren Zeitraum von sechs Wochen, 
wenn

 a) sie vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens 6 Monate nicht in- 
  folge derselben Krankheit arbeitsunfähig war oder
 b) seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit  
  eine Frist von 12 Monaten abgelaufen ist.

(3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei dem Anstel- 
 lungsträger erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine bei dem Anstellungs- 
 träger zugezogenen Berufskrankheit verursacht ist, wird der Krankengeld- 
 zuschuss ohne Rücksicht auf die Beschäftigungszeit bis zum Ende der  
 26. Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit, jedoch nicht über den  
 Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus, gezahlt, wenn  
 der zuständige Unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall oder die Berufs- 
 krankheit anerkennt. 

(4) Krankengeldzuschuss wird nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem  
 an die Arbeitnehmerin Bezüge aufgrund eigener Versicherung aus der ge- 
 setzlichen Rentenversicherung (einschl. eines rentenersetzenden Übergangs- 
 geldes im Sinne des § 20 SGB VI i.V. mit § 8 SGB IX), aus einer zusätzlichen  
 Alters- und Hinterbliebenenversorgung erhält, zu der der Anstellungsträger  
 oder ein anderer Arbeitgeber, der diesen Tarifvertrag oder einen Tarifvertrag  
 wesentlich gleichen Inhalts angewendet hat, die Mittel ganz oder teilweise  
 beigesteuert hat.

Überzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige überzahlte Bezüge gelten 
als Vorschüsse auf die zustehenden Bezüge im Sinne des Unterabsatzes 1. 
Die Ansprüche der Arbeitnehmerin gehen insoweit auf den Anstellungs- 
träger über; § 53 SGB I bleibt unberührt.
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(5) Der Krankengeldzuschuss wird in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen  
 den tatsächlichen Barleistungen (Nettokrankengeld) des Sozialleistungsträgers 
  und des Netto-Urlaubsentgelts gezahlt. In den Fällen des Absatzes 1 Unter- 
 absatz 2 wird dieser Ausgleich nur für längstens sechs Wochen gezahlt. 
 Netto-Urlaubsentgelt ist das um die gesetzlichen Abzüge verminderte  
 Urlaubsentgelt (§19 Abs. 3).

(6) Anspruch auf den Krankengeldzuschuss nach den Absätzen 3 bis 5 hat auch  
 die Arbeitnehmerin, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versiche- 
 rungsfrei oder von der Versicherungspflicht der gesetzlichen Kranken- 
 versicherung befreit ist. Dabei sind für die Anwendung des Absatzes 5 die  
 Leistungen zugrunde zu legen, die der Arbeitnehmerin als Pflichtversicherte  
 in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünden.

§ 17 Entgeltfortzahlung bei persönlicher Arbeitsverhinderung

(1) Die Arbeitnehmerin wird, soweit die Angelegenheit nicht außerhalb der  
 Arbeitszeit, gegebenenfalls nach ihrer Verlegung erledigt werden kann, für  
 die Dauer der unumgänglich notwendigen Abwesenheit von der Arbeit unter  
 Fortzahlung des Entgeltes freigestellt,

 a) zur Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem  
  Recht,
 b) für erforderlich nachgewiesene Abwesenheitszeiten einschließlich erfor- 
  derlicher Wegezeiten bei ärztlicher Behandlung der Arbeitnehmerin,  
  wenn diese während der Arbeitszeit erfolgen muss,
 c) zur Teilnahme an kirchlichen Wahlen und Sitzungen von Gremien kirch- 
  licher Körperschaften nach dem Recht der Nordkirche.

(2) Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe eines Ersatzanspruches der Arbeitneh- 
 merin als Vorschuss auf die Leistungen der Kostenträger.

(3) In folgenden Fällen ist Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts inner- 
 halb von drei Wochen nach dem Ereignis zu gewähren:
 a) Anlässlich der Geburt eines leiblichen Kindes einen Tag nach Bedarf.
 b) Anlässlich der Taufe, Konfirmation oder einer entsprechenden kirchlichen  
  Feier, der kirchlichen Eheschließung des Kindes der Arbeitnehmerin,  
  silbernen Hochzeit der Arbeitnehmerin einen Tag.
 c) Anlässlich der kirchlichen Eheschließung der Arbeitnehmerin.
 d) Anlässlich des Todes des Ehegatten, des eingetragenen Lebenspartners,  
  eines Stief-/Kindes, eines Stief-/Elternteils jeweils zwei Tage nach Bedarf.

(4) Der Anstellungsträger kann in sonstigen Fällen Arbeitsbefreiung bis zu fünf  
 Arbeitstagen im Kalenderjahr gewähren. 

(5) Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen mit dem Anstellungsträger sowie zur  
 Vor- und Nachbereitung dieser, ist auf Anfordern der Gewerkschaft ver.di  
 Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts zu erteilen. 

§ 18  Sonderentgelte und vermögenswirksame Leistungen

(1) Die Arbeitnehmerin, die am 01.12. des Jahres im Arbeitsverhältnis steht,  
 hat in diesem Monat Anspruch auf Zahlung eines Sonderentgelts in Höhe  
 von 80% des in den davorliegenden zwölf Monaten durchschnittlich gezahl- 
 ten Entgeltes (dazu gehören: Tabellenentgelt, Schichtzulage, Entgelte Ruf- 
 bereitschaften, Entgelte für Bereitschaftsdienste; Zeitzuschläge für Arbeit an  
 Sonntagen, Feiertagen und für Nachtarbeit; nicht dazu gehören: Kinder- 
 zulage und Zeitzuschläge für Überstunden). Der Anspruch auf Sonderent- 
 gelt reduziert sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat der davor- 
 liegenden zwölf Monate, in dem die Arbeitnehmerin keinen Anspruch auf  
 Entgelt oder Zahlungen nach dem Mutterschutzgesetz hat.

(2) Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fas- 
 sung haben Arbeitnehmerinnen, deren Arbeitsverhältnis voraussichtlich  
 mindestens sechs Monate dauert, einen Anspruch auf vermögenswirksame  
 Leistungen. Für Vollbeschäftigte beträgt die vermögenswirksame Leistung  
 für jeden vollen Kalendermonat 6,65 Euro. Für die Höhe der vermögenswirk- 
 samen Leistung bei Teilzeitbeschäftigung gilt § 15 Abs. 9. Der Anspruch ent- 
 steht frühestens für den Kalendermonat, in dem die Arbeitnehmerin dem  
 Arbeitgeber die erforderlichen Angaben schriftlich mitteilt, und für die  
 beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres; die Fälligkeit  
 tritt nicht vor acht Wochen nach Zugang der Mitteilung beim Arbeitgeber  
 ein. Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalendermonate ge- 
 währt, für die der Arbeitnehmerin Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder  
 Krankengeldzuschuss zusteht. Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss  
 zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses. 
 Die vermögenswirksame Leistung ist kein zusatzversorgungspflichtiges  
 Entgelt.
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§ 19 Erholungsurlaub

(1) Die Arbeitnehmerin, auch die Teilzeitbeschäftigte, hat unter Zahlung des  
 Monatsentgelts, in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub, der  
 in der Fünftagewoche 30 Arbeitstage beträgt. Bruchteile von Urlaubstagen  
 werden einmal pro Jahr auf einen vollen Urlaubstag aufgerundet.

(2) Arbeitnehmerinnen mit einer anderen Verteilung der Arbeitszeit als auf die  
 Fünftagewoche werden für die Urlaubsgewährung fiktiv auf die Fünftage- 
 woche umgestellt. Sonnabende und Sonntage zählen nicht als Urlaubstage.

(3) Als Urlaubsentgelt wird das Monatsentgelt weitergezahlt, einschließlich  
 eines Durchschnitts der unständigen Entgeltbestandteile der letzten sechs  
 abgerechneten Kalendermonate vor Beginn des Urlaubs, mit Ausnahme des  
 zusätzlich für Überstunden gezahlten Entgeltes. Ist die Arbeitnehmerin nicht  
 das ganze Kalenderjahr gegen Entgelt beschäftigt, beträgt der Urlaubsan- 
 spruch ein Zwölftel für jeden vollen Beschäftigungsmonat, in dem Entgelt  
 gezahlt wird.

(4) Der volle Urlaubsanspruch kann erstmals nach einer Wartezeit von sechs  
 Monaten, bei Jugendlichen von drei Monaten, bei dem Anstellungsträger  
 geltend gemacht werden.

(5) Der Urlaub ist grundsätzlich im laufenden Kalenderjahr anzutreten. Urlaub,  
 der nicht innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Kalenderjahres ge- 
 nommen worden ist, verfällt. Konnte der Urlaub in diesem Zeitraum wegen  
 dauernder Arbeitsunfähigkeit nicht genommen werden, verlängert sich  
 dieser Zeitraum auf 15 Monate.

(6) Bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses ist der restliche Urlaub bis zur Be- 
 endigung des Arbeitsverhältnisses zu gewähren und zu nehmen, wenn es  
 betrieblich möglich ist. Soweit das nicht möglich ist, wird für jeden abzugel- 
 tenden Urlaubstag das anteilige Urlaubsentgelt nach Abs. 3 gezahlt.

(7) Ist der Arbeitnehmerin verhaltensbedingt außerordentlich rechtswirksam  
 gekündigt worden oder hat die Arbeitnehmerin das Arbeitsverhältnis un- 
 berechtigterweise gelöst, wird lediglich derjenige Urlaubsanspruch abge- 
 golten, der der Arbeitnehmerin nach gesetzlichen Vorschriften noch zusteht.

(8) Die Arbeitnehmerin, die ohne Erlaubnis bzw. Genehmigung gemäß § 3 
 Abs. 5 während des Urlaubs gegen Entgelt arbeitet, verliert hierdurch den  
 Anspruch auf das Urlaubsentgelt für die Tage der Erwerbstätigkeit.  

§ 20 Zusatzurlaub für Nachtarbeit

(1) Die Arbeitnehmerin, die Nachtarbeit leistet (die nicht als Rufbereitschaft oder  
 Bereitschaftsdienst geleistet wird) erhält bei einer Leistung im Kalenderjahr  
 von
 220 Nachtarbeitsstunden _______________________________  2 Arbeitstage 
 330 Nachtarbeitsstunden _______________________________  3 Arbeitstage 
 450 Nachtarbeitsstunden _______________________________  4 Arbeitstage 
 Zusatzurlaub im folgenden Kalenderjahr.

(2) Die Arbeitnehmerin, die Nachtbereitschaft (Nachtarbeit als Bereitschaftsdienst)  
 leistet, erhält bei einer Leistung im Kalenderjahr von 200 Nachtbereit- 
 schaftsstunden 1 Arbeitstag Zusatzurlaub im folgenden Kalenderjahr, bei  
 Erreichen von 350 Nachtbereitschaftsstunden zusätzlich € 180,00 einmalig  
 zahlbar mit dem Monatsentgelt Januar im folgenden Kalenderjahr.

§ 21 Sonderurlaub

Die Arbeitnehmerin kann Sonderurlaub ohne Entgeltfortzahlung erhalten, wenn 
die betrieblichen Verhältnisse es gestatten. Diese Zeit gilt nicht als Beschäfti-
gungszeit.

§ 22 Beschäftigungszeit

Beschäftigungszeit ist die beim St. Nicolaiheim e.V. in einem Arbeitsverhältnis 
zurückgelegte Zeit, wenn sie nicht länger als 2 Jahre unterbrochen ist.

§ 23 Treueleistung

(1) Die Arbeitnehmerin hat nach langen Beschäftigungszeiten einen einmaligen  
 Anspruch auf Treueleistung. Bei einer Verteilung der regelmäßigen Arbeits- 
 zeit auf fünf Arbeitstage in der Kalenderwoche (Fünftagewoche), erhält sie  
 als Treueleistung mit Vollendung einer Beschäftigungszeit gemäß § 22 (Fällig- 
 keit) von 25 Jahren 5 Tage als zusätzlichen Erholungsurlaub. Im Übrigen findet  
 § 19 entsprechend Anwendung.

(2) Auf Antrag der Arbeitnehmerin ist der zusätzliche Erholungsurlaub nach  
 § 19 Abs. 6 abzugelten. Der Antrag ist bis zum Ablauf des auf die Vollendung  
 der Beschäftigungszeit folgenden Monats zulässig.
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§ 24 Reisekosten

Für die Erstattung von Reisekosten wird das Bundesreisekostengesetz in der je-
weils gültigen Fassung herangezogen.

§ 25 Fort- und Weiterbildung

Wird die Arbeitnehmerin auf Veranlassung des Anstellungsträgers fort- oder  
weitergebildet, werden, sofern keine Ansprüche gegen andere Kostenträger be-
stehen, vom Anstellungsträger

 a) der Arbeitnehmerin, soweit sie freigestellt werden muss, für die notwen- 
  dige Fort- oder Weiterbildung das Monatstabellenentgelt fortgezahlt  
  und
 b) die Kosten der Fort- und Weiterbildung getragen.
 c) Abweichende Regelungen können über eine separate Dienstverein- 
  barung geregelt werden.

§ 26 Zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung

(1) Die Arbeitnehmerin hat Anspruch auf Versicherung zum Zwecke einer zu- 
 sätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe der  
 Satzung der EZVK Darmstadt. Von der Zusatzversorgungseinrichtung fest- 
 gesetzte monatliche Umlagen oder Beiträge in Höhe eines bestimmten vom 
 Hundertsatz des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts der Arbeitnehmerin  
 führt der Anstellungsträger an die Zusatzversorgungseinrichtung ab. 
 
 Die Evangelische Zusatzversorgungskasse EZVK erhöht mit Wirkung zum  
 01. Januar 2013 gem. § 62 Abs. 1 ihrer Satzung den Pflichtbeitrag auf das  
 zusatzversorgungspflichtige Entgelt. Die Tarifvertragsparteien vereinbaren  
 den Ausschluss des § 62 Abs. 1a gleichlautender Satzung.

(2) Erfolgt eine steuerliche Förderung, findet diese zunächst Anwendung auf  
 Beiträge des Anstellungsträgers, sodann auf umgewandelte Entgeltbe- 
 standteile der Arbeitnehmerin. Liegt die Summe aus dem Beitrag des An- 
 stellungsträgers und der Entgeltumwandlung oberhalb der Grenze gemäß  
 § 3 Nr. 63 EStG, wird der übersteigende Teil des Beitrags nach § 40b EStG  
 pauschal versteuert, soweit die rechtliche Möglichkeit dazu besteht und nicht  
 bereits vom Anstellungsträger genutzt wird. Die Pauschalsteuer ist dann von  
 der Arbeitnehmerin zu tragen.

(3) Der Arbeitnehmerin ist auf Wunsch die Möglichkeit der Entgeltumwandlung  
 gemäß den Regelungen des Gesetzes zur Verbesserung der betrieblichen  
 Altersversorgung einzuräumen.

(4) Die auf Anwendungen für die zusätzlicher Alters- und Hinterbliebenen- 
 versorgung entfallende Lohnsteuer trägt der Anstellungsträger bis zu einer  
 Umlage oder einer entsprechenden Leistung von monatlich € 146,00 so- 
 lange die rechtliche Möglichkeit zur Pauschalierung der Lohnsteuer besteht. 

 Vor Anwendung des Satzes 1 ist die Umlage um den jeweiligen Zukunfts- 
 sicherungsfreibetrag zu vermindern. Dieser Freibetrag wird vom Anstellungs- 
 träger in Anspruch genommen.

Protokollnotiz: Die Steigerung des EZVK Pflichtbeitrages und Zusatzbeitrages ab dem 
01.01.2023, gemäß der Satzung EZVK und § 26 HTV Nico, werden weiterhin vom Anstel-
lungsträger übernommen.

§ 27 Kündigung

(1) Innerhalb der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist zwei Wochen zum  
 Monatsschluss.

(2) Des Weiteren beträgt die Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (§ 22) 
 bis zu 1 Jahr _______________________________________________ 1 Monat
 von mehr als 1 Jahr _______________________________________ 6 Wochen
 von mindestens 5 Jahren __________________________________ 3 Monate
 von mindestens 8 Jahren __________________________________ 4 Monate
 von mindestens 10 Jahren _________________________________ 5 Monate
 von mindestens 12 Jahren _________________________________ 6 Monate
 von mindestens 20 Jahren _________________________________ 7 Monate
 zum Schluss eines Kalendermonats. 

(3)  Darüber hinaus beträgt für den Fall betriebsbedingter ordentlicher Kündi- 
 gungen die Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (§ 22) 
 von mindestens 15 Jahren _________________________________ 9 Monate 
 von mindestens 20 Jahren _________________________________ 12 Monate 
 von mindestens 25 Jahren _________________________________ 18 Monate 
 zum Schluss eines Kalendermonats. 

(4) Wird eine personen- oder verhaltensbedingte Kündigung im Rahmen einer  
 gerichtlichen Auseinandersetzung oder eines außergerichtlichen Vergleichs 
 in eine betriebsbedingte Kündigung umgewandelt, so richtet sich die Kündi- 
 gungsfrist abschließend nach § 27 Abs. 2.
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(5) Der Anstellungsträger und die Arbeitnehmerin sind berechtigt, das Arbeits- 
 verhältnis im Rahmen des § 626 BGB außerordentlich zu kündigen. Ein  
 wichtiger Grund im Sinne des § 626 BGB liegt insbesondere bei Kirchen- 
 austritt oder Übertritt zu einer anderen Religionsgemeinschaft vor.

§ 28 Beendigung des Arbeitsverhältnisses

(1) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, am Tage  
 vor dem Rentenbeginn, in dem der Rentenversicherungsträger durch Be- 
 scheid feststellt, dass die Arbeitnehmerin Anspruch auf eine abschlagsfreie  
 Altersrente hat und diesen Bescheid dem Anstellungsträger unverzüglich  
 vorlegt, spätestens jedoch mit Ablauf des Monats, indem die Arbeitnehmerin  
 das 67. Lebensjahr vollendet hat.

(2) Wird durch Bescheid eines Rentenversicherungsträgers festgestellt, dass die  
 Arbeitnehmerin voll oder teilweise erwerbsgemindert ist, so endet das  
 Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Monats, in dem der Bescheid zugestellt wird.  
 Beginnt die Rente erst später, endet das Arbeitsverhältnis am Tage vor dem  
 Rentenbeginn. Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das  
 Arbeitsverhältnis nicht, wenn die Arbeitnehmerin nach ihrem vom Renten- 
 versicherungsträger festgestellten Leistungsvermögen auf ihrem bisherigen  
 oder einem anderen geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt  
 werden könnte, soweit dringende betriebliche Gründe nicht entgegenstehen,  
 und die Arbeitnehmerin innerhalb von 2 Wochen nach Zugang des Renten- 
 bescheides ihre Weiterbeschäftigung schriftlich beantragt.

(3) Verzögert die Arbeitnehmerin schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht sie  
 Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie in der gesetzlichen  
 Rentenversicherung nicht versichert, tritt an die Stelle des Bescheides des  
 Rentenversicherungsträgers das Gutachten einer Amtsärztin. Das Arbeits- 
 verhältnis endet in diesem Falle mit Ablauf eines Monats, in dem der Arbeit- 
 nehmerin das Gutachten bekannt gegeben worden ist.

(4) Wird durch Bescheid eines Rentenversicherungsträgers eine befristete  
 Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit gewährt, ruht das Arbeitsver- 
 hältnis mit allen Rechten und Pflichten.

Liegt bei der Arbeitnehmerin, die schwerbehindert im Sinne des SGB IX ist, 
zu dem Zeitpunkt, in dem nach Absatz 2 das Arbeitsverhältnis wegen voller 
Erwerbsminderung endet, die nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung 
des Integrationsamtes noch nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit Ab-

lauf des Tages der Zustellung des Zustimmungsbescheides des Integrations-
amtes.

(5) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es vorheriger Kündigung bedarf,  
 jederzeit in beiderseitigem Einvernehmen.

(6) Sollen Arbeitnehmerinnen, deren Arbeitsverhältnis nach Abs. 1 geendet hat,  
 weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftlicher Arbeitsvertrag abzu- 
 schließen. Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit mit einer Frist von 4 Wochen  
 zum Monatsende gekündigt werden, wenn im Arbeitsvertrag nichts anderes  
 vereinbart ist. Dies gilt auch für Arbeitnehmerinnen, die bereits eine Alters- 
 rente zum Zeitpunkt des Beschäftigungsbeginns erhalten und zum Zeit- 
 punkt des Rentenbeginns nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zur  
 Arbeitgeberin standen.

§ 29 Insolvenzschutz

Der Anstellungsträger hat einen Insolvenzschutz nach der Regelung des § 7 d 
SGB IV sicherzustellen.

§ 30 Ausschlussfrist

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von der Arbeitnehmerin oder 
vom Anstellungsträger schriftlich geltend gemacht werden. 

Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs 
aus, um die Ausschlussfrist auch für später fällige Leistungen unwirksam zu  
machen.

§ 31 Schlichtung

Für den Fall, das in Tarifverhandlungen über den Abschluss von Entgeltbestim-
mungen sowie über andere Verhandlungsgegenstände, die in die Tarifverhand-
lungen einbezogen sind, keine Einigung zustande kommt, setzen sich die Tarif-
vertragsparteien über eine moderierte Schlichtung ins Benehmen.
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§ 32 Einführungsbestimmungen

(1)  Die Arbeitnehmerin, die am 31.12.2008 schon und am 01.01.2009 noch  
 beschäftigt ist wird nachfolgenden Bestimmungen in den Geltungsbereich  
 dieses Tarifvertrages übergeleitet:

1.1. Für die Arbeitnehmerin, an deren befristetes Arbeitsverhältnis sich ein  
   neues ohne Unterbrechung anschließt, gelten die Übergangsbestim- 
   mungen fort.

1.2. Für die Zuordnung zu den Entgeltgruppen gelten die Eingruppierungs- 
   regelungen des Haustarifvertrages 

1.3. Die Stufe innerhalb der Entgeltgruppe ergibt sich anhand des Ver- 
   gleichsentgeltes dergestalt, dass die Arbeitnehmerin der Stufe zuge- 
   ordnet ist, die gleich oder am nächsten darüber liegt.

1.4.  Sollte das Vergleichsentgelt die Endstufe übersteigen, erhält die Arbeit- 
   nehmerin Entgelt aus der Endstufe plus der Differenz zum tatsächlichen  
   gezahlten Vergleichsentgelt, die als persönliche Besitzstandzulage  
   dynamisch weitergezahlt wird.

1.5.  Die Arbeitnehmerin, deren Entgelt aus der Endstufe ihrer Entgeltgruppe  
   und einer dynamisierten persönlichen Zulage besteht, erhält ihr Sonder- 
   entgelt (§18) in Höhe von 80% auf eben genannter Basis berechnet.

1.6.  Der nächste Stufenaufstieg erfolgt zu dem Zeitpunkt, an dem die Be- 
   schäftigungszeit der nächsten Stufe erfüllt ist.

1.7.  Das Vergleichsentgelt ist die Summe aus Grundvergütung, Ortszuschlag  
   ohne kinderbezogenen Anteil, allgemeiner Zulage, bzw. Monatslohn  
   und soweit gegeben Meisterzulage und ständige Zulagen in Höhe der  
   Werkstattzulage auch wenn Heimzulage gezahlt wurde (Differenz  
   in Schichtzulage enthalten) zuzüglich 0,17% auf diese Summe. Das Ver- 
   gleichsentgelt erhöht sich des Weiteren um € 27,70 (Vergütungs- 
   gruppen IXb bis Vc) bzw. € 21,30 für alle anderen Vergütungsgruppen. 

Protokollnotiz zu 1.7.: Ständige Zulagen nach Tarifvertrag in diesem Sinne sind 
auch Zulagen nach dem TV über die Gewährung von Erschwerniszuschlägen gemäß 
§ 33 KArbT NEK. In diesen Fällen geht der Monatsdurchschnitt der in den letzten 
12 Monaten vor dem 01.01.2009 gezahlten Zulagen in das Vergleichsentgelt ein.

(2)  Die Arbeitnehmerin, die zwischen dem 01.01.2013 und 31.12.2016 ein- 
 gestellt worden ist, Erfahrungszeiten gem. § 15 Abs. 2 Satz 3 bis zum  
 30.04.2017 nachweisen kann und am 01.01.2017 in einem ungekündigten  
 Anstellungsverhältnis steht, wird unter Berücksichtigung dieser Erfahrungs- 
 zeiten von bis zu maximal 4 Jahren neu in die Entgelttabelle eingruppiert. 
 
 § 15 Absatz 3 gilt entsprechend.

(3)  Die Arbeitnehmerin, die am 01.01.2017 eine Beschäftigungszeit von 25 Jah- 
 ren erreicht hat, erhält weiterhin als Treueleistung abweichend von § 23  
 Satz 2 mit Vollendung einer Beschäftigungszeit von 30 Jahren 8 Tage als  
 zusätzlichen Erholungsurlaub. Im Übrigen findet § 23 Anwendung.

(4)  Der § 15 Abs. 4 HTV Nico ist zum 01.01.2024 in der vorliegenden Fassung  
 geändert worden. Alle Arbeitnehmerinnen, bei denen zum Stichtag  
 01.01.2024 die Einfrierungszeiten gem. § 15 Abs. 4 alter Fassung berechnet  
 worden sind, werden zum Stichtag auf die Entgeltstufe umgestellt, die sich  
 aus der tatsächlichen Beschäftigungszeit inklusive der anerkannten Berufs- 
 erfahrung ergibt und ab diesem Zeitpunkt entsprechend abgerechnet. Eine  
 rückwirkende Neuberechnung der Gehälter ist ausdrücklich ausgeschlossen  
 und von den Tarifvertragsparteien auch nicht gewollt.

§ 33 In-Kraft-Treten und Laufzeit des Tarifvertrages

(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

(2) Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten, erstmals zum  
 31.12.2029 gekündigt werden.

(3) Unabhängig davon können die Entgeltbestandteile (§§ 12 und 15 Absatz 1  
 Satz 2 − Anlage 2: Entgelttabelle) mit einer Frist von einem Monat zum  
 Monatsende, erstmals zum 31.08.2024 schriftlich gekündigt werden.

(4) Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass bei schriftlicher Aufforderung  
 auch unabhängig von einer Kündigung eine Verhandlungsverpflichtung be- 
 steht.
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Entgeltgruppe E 1 

Arbeitnehmerinnen mit Tätigkeiten, für die eine einfache Einweisung erforderlich 
ist.

Beispiele:
–  Raumpflegerin
–  Fahrerinnen ohne Personenbeförderung

Entgeltgruppe E 2 

Arbeitnehmerinnen mit Tätigkeiten, für die eine Einübung erforderlich ist.

Beispiele:
–  Industriehelferinnen
–  Haushaltshilfskräfte im Wohngruppendienst
–  Raumpflegerin im Wohngruppendienst
–  Fahrer mit Personenbeförderung
–  Küchenhilfskräfte
–  Hilfskräfte in der Verwaltung

Ferner:
–  Beiköchinnen

Protokollnotiz: Einübung: Die Tätigkeit erfordert Fertigkeiten, für die mehr als eine einfache 
Einweisung notwendig ist und die eingeübt werden müssen. Diese Fertigkeiten können auch 
anderweitig erworben sein.

Entgeltgruppe 3 

Arbeitnehmerinnen  mit  Tätigkeiten,  für  die  eine  umfangreiche  Einarbeitung 
erforderlich ist und Tätigkeit im Erziehungs-, Betreuungs- und Pflegedienst  

Beispiele:
–  Arbeitnehmerin im Erziehungs-, Betreuungs- und Pflegedienst  

Protokollnotiz: Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, unter Arbeitnehmerin im Erziehungs-, 
Betreuungs- und Pflegedienst die Arbeitnehmerinnen zu verstehen, die über keinerlei formale 
Berufsabschlüsse verfügen und pädagogische Tätigkeiten verrichten. Sie werden als solche ein-
gestellt.

Die Entgeltordnung, zuletzt geändert durch den Änderungstarifvertrag 
Nr. 4 vom 30.04.2016 wird ab 01.01.2024 wie folgt geändert:

Vorbemerkungen:

1) Für Hausmeister denen ein oder mehrere Objekte direkt zugeordnet ist / sind,  
  wird eine Zulage in Höhe von 75% des Unterschiedsbetrages zwischen der  
  entsprechenden Stufe der Entgeltgruppe und der gleichen Stufe der über 
  nächsten höheren Entgeltgruppe gezahlt.

2) Die abschließend aufgezählten Berufsgruppen der Entgeltgruppe E 7 werden 
   um evtl. neu ergänzende und / oder ersetzende Berufsbezeichnungen der  
  bereits aufgezählten Berufe ergänzt. Eine inhaltliche Änderung ist damit  
  nicht verbunden.

Anlage 1
Entgeldordnung zu § 153.
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Entgeltgruppe E 4 

Arbeitnehmerinnen  mit  einer  erfolgreich  abgeschlossenen  Ausbildung  von  in  der 
Regel mindestens zweieinhalbjähriger Dauer und entsprechender Tätigkeit. 

Beispiele:
–  Köchinnen 
–  Sekretärinnen  
– Verwaltungsangestellte   
–  Bürokauffrau 
–  Industriekauffrau 
–  Groß- und Außenhandelskauffrau 
– Arbeitnehmerin im handwerklichen Bereich mit einer der Tätigkeit dienlichen  
 Ausbildung
–  Hausmeister (siehe Vorbemerkung 1)

Entgeltgruppe E 5 

Arbeitnehmerinnen mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung von in der 
Regel mindestens zweieinhalbjähriger Dauer und Tätigkeit im Erziehungs-, Be-
treuungs- und Pflegedienst  

Beispiele:
–  Facharbeiterinnen in der WfbM 

Ferner:
–  Sozialpädagogische Assistentinnen 
–  Arbeitnehmerin im Erziehungs-, Betreuungs- und Pflegedienst
sowie 
– Arbeitnehmerinnen der Entgeltgruppe 3 mit einer für die Tätigkeit erforder- 
 lichen Zusatzausbildung von mindestens 200 Stunden

Protokollnotiz: Facharbeiterinnen in der WfbM sind die Arbeitnehmerinnen, die in der Regel für eine 
Ausbildung zur FAB (Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung) vorgesehen sind.

Entgeltgruppe E 6 

Arbeitnehmerinnen  mit  einer  erfolgreich  abgeschlossenen  Ausbildung  von  in  
der Regel  mindestens  zweieinhalbjähriger  Dauer  und  einer für die Tätigkeit 
erforderlichen Zusatzausbildung von mindestens 200 Stunden
 
Beispiele:
–  Diätköchinnen 
–  Küchenmeisterinnen 
–  Handwerksmeisterinnen 

Ferner:
–  Kirchlich anerkannte Erzieherinnen 
–  Staatlich geprüfte Technikerin 

Entgeltgruppe  E 7 

Arbeitnehmerinnen im  Erziehungs-,  Betreuungs-  und  Pflegedienst in einem der 
nachfolgend abschließend aufgezählten Berufe und Tätigkeiten: 

–  Physiotherapeutinnen 
–  Altenpflegerinnen 
–  Ergotherapeutinnen  
–  Staatlich anerkannte Erzieherinnen 
–  Heilerzieherinnen 
–  Heilpädagoginnen 
–  Sozialpädagoginnen  
– Heilerziehungspflegerinnen  
–  Krankenschwestern/Krankenpfleger  
–  Lehrerinnen mit 2.Staatsexamen  
–  Fachkraft für Arbeits- und Berufsbildung 
–  Arbeitnehmerinnen mit dem akademischen Grad Bachelor oder Master mit  
 der Fachrichtung für den Erziehungs-, Betreuungs- und Pflegedienst (siehe  

 Vorbemerkung 2) 
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Entgeltgruppe E 8 

Arbeitnehmerinnen mit erfolgreich abgeschlossenem internen Traineeprogramm, 
die für Leitungsaufgaben zur Verfügung stehen.

Ferner:
– Ständige Vertretung Hausleitung / Wohngruppenleitung 
–  Ständige Vertretung Abteilungsleitung 

Entgeltgruppe E 9 

Arbeitnehmerinnen  mit  einer  erfolgreich  abgeschlossenen  Ausbildung  von  in  der 
Regel  mindestens  zweieinhalbjähriger  Dauer  und  einer  für  die  Tätigkeit  erfor- 
derlichen Zusatzausbildung folgender Art: 

Beispiele:
–  Bilanzbuchhalterinnen 
–  Personalkauffrauen mit IHK - Prüfung 
–  Steuerfachwirtin 

Ferner:
–  Betriebswirtinnen
–  Datenschutzbeauftragte
–  IT-Systemadministrator 
–  Lehrer 2. Staatsexamen für die Schulische Integration JH
–  begleitender Dienst in der WfbM  
–  Assistentinnen der Bereichsleitung
–  bereichsübergreifende Brandschutzbeauftragte
–  Fachkraft für Arbeitssicherheit
–  bereichsübergreifende Energiemanagementbeauftragte
–  bereichsübergreifende Hygienebeauftragte
–  bereichsübergreifende Qualitätsmanagementbeauftragte

Entgeltgruppe E 9.1
 
–  Hausleiterin / Wohngruppenleiterin mit bis zu 10 dauerhaft stationären Plätzen  
 (Protokollnotiz)

–  Abteilungsleiterin mit bis zu 5 unterstellten Vollzeitarbeitnehmerinnen 
 oder bis zu  60 Werkstattbeschäftigten (Protokollnotiz)

–  Abteilungsleiterin Ambulant Betreutes Wohnen mit bis zu 15 unterstellten 
 Vollzeitmitarbeiterinnen oder bis zu 75 ambulanten Plätzen (Protokollnotiz) 
–  Abteilungsleiterin Technischer Dienst mit bis zu 
 12 unterstellten Vollzeitarbeitnehmerinnen (Protokollnotiz)

– Abteilungsleiterin Produktionsverwaltung mit bis zu
 15 unterstellten Vollzeitarbeitnehmerinnen (Protokollnotiz) 
–  Abteilungsleiterin Zentralküche mit bis zu 600 Vollportionen  
 (Mittag = Vollportion / Frühstück und Abend = je ½ Portion)

Protokollnotiz: Bei der Ermittlung der ständig unterstellten Vollzeitarbeitnehmerinnen werden Auszubil-
dende, Praktikantinnen und Personen im freiwilligen sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst nicht 
mitgezählt.

Entgeltgruppe E 10 
 
–  Hausleiterin / Wohngruppenleiterin mit mehr als dauerhaft 
 10 stationären Plätzen (Protokollnotiz)

–  Abteilungsleiterin mit mehr als 5 unterstellten Vollzeitmitarbeiterinnen 
 oder mehr als 60 Werkstattplätzen (Protokollnotiz)

– Abteilungsleiterin Ambulant Betreutes Wohnen mit mehr als 15 unterstellten   
 Vollzeitmitarbeiterinnen oder mehr als 75 ambulanten Plätzen (Protokollnotiz)

–  Abteilungsleiterin Technischer Dienst mit mehr als 
 12 unterstellten Vollzeitarbeitnehmerinnen (Protokollnotiz)

–  Abteilungsleiterin Produktionsverwaltung mit mehr als 
 15 unterstellten Vollzeitarbeitnehmerinnen (Protokollnotiz)

–  Abteilungsleiterin Finanzbuchhaltung 
–  Abteilungsleiterin Personalwesen  
– Abteilungsleiterin IT 
– Abteilungsleiterin Qualitätsmanagement
– Abteilungsleiterin begleitender Dienst WfbM
– Abteilungsleiterin Zentralküche mit mehr als 600 Vollportionen 
 (Mittag = Vollportion / Frühstück und Abend = je ½ Portion)

Protokollnotiz:
Bei der Ermittlung der ständig unterstellten Vollzeitarbeitnehmerinnen werden Auszubildende, Prakti-
kantinnen und Personen im freiwilligen sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst nicht mitgezählt.
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Entgeltgruppe E 11 

Ferner:
–  Hausleiterin / Wohngruppenleiterin mit mehr als 30 unterstellten Vollzeitarbeit- 
 nehmerinnen und oder mehr als dauerhaft 40 stationären Plätzen (Protokollnotiz)

–  Abteilungsleiterin mit mehr als 15 unterstellten Vollzeitmitarbeiterinnen oder 
 mehr als 180 Werkstattplätzen (Protokollnotiz)

– Abteilungsleiterin Ambulant Betreutes Wohnen mit mehr als 45 unterstellten  
 Vollzeitmitarbeiterinnen oder mehr als 225 ambulanten Plätzen (Protokollnotiz)

– Abteilungsleiterin Zentralküche mit mehr als 1.000 Vollportionen 
 (Mittag = Vollportion / Frühstück und Abend = je ½ Portion)
 
Protokollnotiz:
Bei der Ermittlung der ständig unterstellten Vollzeitarbeitnehmerinnen werden Auszubildende, Prakti-
kantinnen und Personen im freiwilligen sozialen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst nicht mitgezählt.

Entgeltgruppe 12 

Arbeitnehmerinnen mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulausbildung 
und entsprechender Tätigkeit.

Beispiele:
–  Ärztin 
–  Psychologin 
–  Juristin 
    

Entgeltgruppe 13 

Arbeitnehmerinnen mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulausbildung 
und für die Tätigkeit erforderlicher Zusatzausbildung mit entsprechender Tätig-
keit.

Beispiele:
–  Fachärztin 
 
Ferner:
–  Abteilungsleitung Psychologischer Dienst A
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Der Tarifvertrag Ausbildung St. Nicolaiheim e.V. vom 01. Oktober 2008, zuletzt 
geändert durch den Änderungsvertrag vom 07. November 2022,

zwischen

dem St. Nicolaiheim e. V.
Mehlbydiek 23, 24376 Kappeln 
vertreten durch den Geschäftsführer - einerseits -

und

der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
Hüxstraße 1–9, 23552 Lübeck
vertreten durch die Landesbezirksleitung Nord - andererseits -

wird wie folgt geändert:

§ 1 Geltungsbereich

(1)  Dieser Tarifvertrag gilt für:

 a)  Auszubildende, die in einem Ausbildungsberuf gemäß Berufsbildungs- 
   gesetz oder einem anderen gesetzlich geregelten Beruf (z.B. Altenpflege- 
   rinnen) ausgebildet werden,

 b)   Auszubildende, die nicht unter Buchstabe a fallen, deren Ausbildungszeit  
   bis zu zwei Jahren beträgt und deren Ausbildung mit einem IHK-Zertifikat  
   endet. 

(2) Die in diesem Tarifvertrag verwendete Bezeichnung Auszubildende umfasst  
 weibliche und männliche Auszubildende.

§ 2 Ausnahmen vom Geltungsbereich

Dieser Tarifvertrag gilt nicht für

a) Schülerinnen, Praktikantinnen und Volontärinnen,

b)  Schülerinnen die nach Maßgabe des Krankenpflegegesetzes oder des  
  Altenpflegegesetzes in der jeweils geltenden Fassung ausgebildet werden,

c)  Menschen mit Behinderungen, die aus fürsorgerischen Gründen in beson- 
 deren Ausbildungswerkstätten ausgebildet werden, sowie für Personen,  
 die in Ausbildungs- oder Berufsförderungswerkstätten oder beschützen- 
 den Werkstätten oder von Heimen ausgebildet werden.

§ 3 Ausbildungsvertrag

Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein schriftlicher Ausbildungsvertrag 
zu schließen, der den einschlägigen Vorschriften genügt.

§ 4 Ärztliche Untersuchung

(1)  Die Auszubildende hat auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstellung  
 ihre körperliche Eignung durch das Zeugnis eines vom Ausbildenden zu be- 
 stimmenden Arztes nachzuweisen.

(2)  Bei den unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallenden Auszubildenden ist  
 die Untersuchung – sofern die Auszubildende nicht bereits eine von einem  
 anderen Arzt ausgestellte Bescheinigung nach § 32 Abs. 1 des Jugendar- 
 beitsschutzgesetzes vorgelegt hat – so durchzuführen, dass sie zugleich den  
 Anforderungen der Untersuchung nach § 32 Abs. 1 des Jugendarbeits- 
 schutzgesetzes entspricht.

(3)  Der Ausbildende kann die Auszubildende bei gegebener Veranlassung ärzt- 
 lich untersuchen lassen. Von der Befugnis darf nicht willkürlich Gebrauch  
 gemacht werden.

(4)  Die Kosten der Untersuchungen trägt der Ausbildende. Das Ergebnis der  
 ärztlichen Untersuchung ist der Auszubildenden auf ihren Antrag bekannt zu  
 geben.

Tarifvertrag Ausbildung  
St. Nicolaiheim e.V. (TV Azubi Nico)5.
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§ 5  Schweigepflicht

(1)  Die Auszubildende hat über alle vertraulichen dienstlichen Angelegenheiten  
 und Vorgänge, insbesondere über Namen, persönliche Daten von zu betreu- 
 enden Personen, die ihr im Rahmen der Tätigkeit zur Kenntnis gelangt sind,  
 auch nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis, Verschwiegenheit  
 zu bewahren.

(2)  Die Auszubildende hat auf Verlangen des Ausbildenden dienstliche Unter- 
 lagen und Gegenstände herauszugeben.

§ 6  Allgemeine Rechte / Pflichten

(1)  Die Auszubildende hat sich so zu verhalten, wie es von Auszubildenden  
 entsprechend des Leitbildes des St. Nicolaiheim und des Verhaltenskodex  
 erwartet wird. 

(2)  Die Auszubildende darf Belohnungen oder Geschenke über € 20,00 wert  
 in Bezug auf ihre dienstliche Tätigkeit nur mit Zustimmung des Ausbilden- 
 den annehmen. Näheres kann in einer Dienstvereinbarung geregelt werden.

(3)  Eine entgeltliche Nebentätigkeit der Auszubildenden ist genehmigungs- 
 pflichtig.

(4)  Die Auszubildende hat das Recht auf Einsicht in ihre vollständige Personal- 
 akte. Das Recht kann auch durch einen gesetzlichen Vertreter oder durch 
 einen hierzu schriftlich Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Vollmacht  
 ist zu den Personalakten zu nehmen. Das Recht der Akteneinsicht schließt das  
 Recht ein, Abschriften und Ablichtungen aus der Personalakte zu fertigen.

(5)  Die Auszubildende muss über Beschwerden und Behauptungen tatsächli- 
 cher Art, die für sie ungünstig sind oder ihr nachteilig werden können, vor  
 Aufnahme in die Personalakte gehört werden. Ihre Äußerung ist zu der  
 Personalakte zu nehmen.

(6)  Beurteilungen sind der Auszubildenden unverzüglich bekannt zu geben. Die  
 Bekanntgabe ist aktenkundig zu machen.

(7)  Die Auszubildende darf nur mit vorheriger Zustimmung des Ausbildenden  
 der Arbeit fernbleiben.

§ 7  Regelmäßige Ausbildungszeit

(1)  Für die regelmäßige Ausbildungszeit der Auszubildenden, die nicht unter das  
 Jugendarbeitsschutzgesetz fällt, kommen die Arbeitszeitregelungen des für  
 die Arbeitnehmerinnen geltenden HTV Nico zur Anwendung.

(2)  Die Auszubildende darf an Sonn- und Wochenfeiertagen und in der Nacht  
 zur Ausbildung nur herangezogen werden, wenn dies nach dem Ausbil- 
 dungszweck erforderlich ist.

(3)  Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungsnachweisen) verlangt, ist der 
 Auszubildenden dazu Gelegenheit während der Ausbildungszeit zu geben.

(4)  Eine über die vereinbarte dienstplanmäßige Ausbildungszeit hinausgehende  
 Beschäftigung ist nur ausnahmsweise zulässig und gemäß § 10 Abs. 1 HTV Nico 
 zu bewerten.

§ 8  Ausbildungsvergütung

(1)  Die Höhe der Ausbildungsvergütung ergibt sich aus der Anlage 1 zu diesem  
 Tarifvertrag.

(2)  Die Ausbildungsvergütung ist am 15. Werktag eines jeden Monats (Zahltag)  
 für den laufenden Monat fällig. Die Zahlung ist auf ein von der Auszubildende 
  eingerichtetes Girokonto im Inland vorzunehmen.

(3)  Besteht der Anspruch nicht für den vollen Kalendermonat, wird die Ausbil- 
 dungsvergütung anteilig für den Anspruchszeitraum gezahlt. Der auf einen  
 Tag entfallende Anteil beträgt 1/30,42 der monatlichen Ausbildungsver- 
 gütung. Der auf eine Stunde entfallende Anteil beträgt 1/167,33 der monat- 
 lichen Ausbildungsvergütung.

§ 9  Ausbildungsvergütung in besonderen Fällen

(1)  Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder einer berufsbildenden  
 Schule oder wegen einer Berufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung  
 die Ausbildungszeit verkürzt, so gilt für die Höhe der Ausbildungsvergütung  
 der Zeitraum, um den die Ausbildungszeit verkürzt wird, als abgeleistete  
 Ausbildungszeit.



| 43 

T
V

 A
Z

U
B

I 
N

IC
O

42 | 

(2)  Kann die Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung  
 erst nach beendeter Ausbildungszeit ablegen, wird sie auf ihr Verlangen bis  
 zum Zeitpunkt der Prüfung beschäftigt.

Bis zur Ablegung der Abschlussprüfung erhält sie die Ausbildungsvergütung 
des letzten regelmäßigen Ausbildungsabschnittes unter Berücksichtigung 
der jeweils geltenden Anlage 1, bei Bestehen der Prüfung darüber hinaus 
rückwirkend von dem Zeitpunkt an, an dem das Ausbildungsverhältnis  
geendet hat, den Unterschiedsbetrag zwischen der ihr gezahlten Ausbil-
dungsvergütung und des ihrer Tätigkeit entsprechenden Arbeitnehmer- 
innenentgelts.

§ 10 Sonderentgelte

(1)  Die Auszubildende, die am 01.12. d. J. in einem Ausbildungsverhältnis steht,  
 hat in diesem Monat Anspruch auf Zahlung einer Sondervergütung in Höhe  
 von 80 % der der Auszubildenden in diesem Monat zustehenden Ausbil- 
 dungsvergütung nach § 8. Der Anspruch reduziert sich um ein Zwölftel für  
 jeden Kalendermonat des laufenden Kalenderjahres, in dem die Auszubildende 
 keinen Anspruch auf Vergütung hatte.

(2)  Die Auszubildende erhält monatlich eine vermögenswirksame Leistung im  
 Sinne des Vermögensbildungsgesetzes in Höhe von € 6,65. 
 Im Übrigen gilt der HTV Nico § 18 Abs. 2 analog.

§ 11 Reisekosten

Für die Erstattung von Reisekosten wird das Bundesreisekostengesetz in der je-
weils gültigen Fassung herangezogen.

§ 12 Vergütungsfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit

§ 16 HTV Nico gilt entsprechend.

§ 13 Fortzahlung der Ausbildungsvergütung bei Freistellung,
bei Verhinderung oder Ausfall der Ausbildung

Der Auszubildenden ist die Ausbildungsvergütung fortzuzahlen

a)  für die Zeit der Freistellung
 aa)  zur Teilnahme am Berufsschulunterricht, an Ausbildungsmaßnahmen  
     außerhalb der Ausbildungsstätte und an Prüfungen,
 bb)   vor Prüfungen (§ 15),

b)  bis zur Dauer von sechs Wochen, wenn sie
 aa)   sich für die Berufsausbildung bereithält, diese aber ausfällt,
 bb)    aus einem anderen als dem in § 13 geregelten, in ihrer Person liegenden  
     Grund unverschuldet verhindert ist, ihre Pflichten aus dem Berufsausbil- 
     dungsverhältnis zu erfüllen.

Im Übrigen gelten bei Verhinderung oder Ausfall der Ausbildung die Vorschriften 
des § 17 HTV Nico entsprechend.

§ 14 Erholungsurlaub

(1)  Die Auszubildende erhält in jedem Urlaubsjahr einen Erholungsurlaub unter  
 Fortzahlung der Bezüge analog § 19 HTV Nico.

(2)  Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusammenhängend während der  
 Berufsschulferien zu erteilen.

(3)  Die Auszubildende darf während des Erholungsurlaubs nicht gegen Entgelt  
 arbeiten.

§ 15 Freistellung vor Prüfungen

Der Auszubildenden ist vor der in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen 
Abschlussprüfung / der staatlichen Prüfung an fünf Ausbildungstagen, bei der 
Sechs-Tage-Woche an sechs Ausbildungstagen, Gelegenheit zu geben, sich ohne 
Bindung an die planmäßige Ausbildung auf die Prüfung vorzubereiten. Der 
Anspruch nach Satz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die die Auszubildende zur 
Vorbereitung auf die Abschlussprüfung / staatliche Prüfung besonders zusam-
mengefasst werden; die Auszubildende erhält jedoch mindestens zwei freie Aus-
bildungstage.
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§ 16 Mitteilungspflicht und Weiterarbeit

(1)  Beabsichtigt der Ausbildende, die Auszubildende nach Abschluss der Aus- 
 bildung in ein Arbeitsverhältnis zu übernehmen, hat er dies der Auszu- 
 bildenden drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende der Ausbildungszeit  
 schriftlich mitzuteilen. In der Mitteilung kann der Ausbildende die Über- 
 nahme vom  Ergebnis der Abschlussprüfung / staatlichen Prüfung abhängig  
 machen. Innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung hat die  
 Auszubildende schriftlich zu erklären, ob sie in ein Arbeitsverhältnis zu 
 dem Ausbildenden zu treten beabsichtigt.

 Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in ein Arbeitsverhältnis, hat  
 er dies der Auszubildenden drei Monate vor dem voraussichtlichen Ende  
 der Ausbildungszeit schriftlich mitzuteilen.

(2)  Wird die Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis be- 
 schäftigt, ohne dass hierfür ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, gilt ein  
 Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet, § 9 Abs. 2 bleibt un- 
 berührt.

§ 17 Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses

(1)  Das Ausbildungsverhältnis endet nach den jeweils geltenden Ausbildungs- 
 vorschriften.

 Besteht die Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, oder kann sie ohne  
 eigenes Verschulden die Abschlussprüfung vor Ablauf der Ausbildungszeit  
 nicht ablegen, verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf ihr Verlangen  
 bis zur nächstmöglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr.

(2)  Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis jederzeit ohne  
 Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden.

(3)  Nach der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis nur gekündigt werden:

 a)  aus einem wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist,
 b)  von der Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen,  
   wenn sie die Berufsausbildung aufgeben will.
 
 Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr  
 zugrundeliegenden Tatsachen dem zur Kündigung Berechtigten länger, als  
 zwei Wochen bekannt sind.

(4) Die Kündigung muss schriftlich und unter Angabe der Kündigungsgründe  
 erfolgen.

§ 18 Zeugnis

(1)  Der Ausbildende hat der Auszubildenden bei Beendigung des Ausbildungs- 
 verhältnisses ein Zeugnis auszustellen.

(2)  Das Zeugnis muss Angaben enthalten über Art, Dauer und Ziel der Aus- 
 bildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse der Auszu- 
 bildenden. Auf Verlangen der Auszubildenden sind auch Angaben über  
 Führung, Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen.

§ 19 Ausschlussfrist

Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb  
einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von der Auszubildenden 
oder vom Ausbildenden schriftlich geltend gemacht werden.

Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs 
aus, um die Ausschlussfrist auch für später fällig werdende Leistungen unwirk-
sam zu machen.

§ 20 In-Kraft-Treten und Laufzeit des Tarifvertrages

(1)  Dieser Tarifvertrag tritt am 01.01.2024 in Kraft.

(2)  Dieser Tarifvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines  
 Kalenderjahres schriftlich gekündigt werden. Abweichend von Satz 1 kann  
 die Anlage 1 gesondert mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines  
 Kalendermonats, frühestens jedoch zum 31.08.2024 schriftlich gekündigt  
 werden.
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Anlage 1 zum Tarifvertrag Ausbildung 

Die Ausbildungsvergütungen betragen ab dem 01.01.2024 für:

a) Auszubildende gem. § 1 Buchstabe a)

 im ersten Ausbildungsjahr ___________________________________ 940,00 €
 im zweiten Ausbildungsjahr________________________________ 1.000,00 €
 im dritten Ausbildungsjahr_________________________________ 1.055,00 €
 im vierten Ausbildungsjahr_________________________________ 1.135,00 €

b) Auszubildende gem. § 1 Buchstabe b)

 im ersten Ausbildungsjahr ___________________________________ 640,00 €
 im zweiten Ausbildungsjahr__________________________________ 680,00 €

Bei Inanspruchnahme von Verpflegung ist die Sachbezugsordnung zu berücksich-
tigen. 
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